
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wa hlperiode

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben des Chefs 
der Staatskanzlei vom 28. Mai 2020 – wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Mit dem Landesgesetz zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung, das zum 1. Januar 2000 in Kraft trat, wurde eine 
grundlegend neue, funktional orientierte Organisation der mittleren Verwaltungsebene geschaffen. 

Diese neuen Strukturen wurden und werden in einem ständigen Prozess überprüft, optimiert und an die sich ändernden recht-
lichen, wirtschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen angepasst.

Die Landesregierung berichtet nach § 4 des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes (VwORG) dem Landtag alle drei Jahre über 
wesentliche Veränderungen bei der Aufgabenwahrnehmung. Bisher hat die Landesregierung fünf Berichte vorgelegt (Druck- 
sachen 14/3738, 15/1774, 15/5261, 16/3132, 17/2917).

Die Fragestellungen der Großen Anfrage zielen auf den Zeitraum von 20 Jahren. Für diesen Zeitraum steht jedoch insbesondere 
wegen des Ablaufs von Aufbewahrungsfristen nur eingeschränkt Datenmaterial zur Verfügung. Außerdem ist zu berücksichtigen, 
dass sich über einen solchen Zeitraum viele Veränderungen nicht mehr linear und ausschließlich auf die Neustrukturierung zu-
rückführen lassen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Große Anfrage wie folgt:

I. Kosten

 1. Was hat sich seit Einführung der ADD und der beiden Struktur- und Genehmigungsdirektionen am 1. Januar 2000 pro Jahr 
im Vergleich zu den Gesamtkosten der alten Regierungspräsidien (Stand 1999) pro Jahr an Einsparungen/Mehrausgaben  
ergeben
– für den Landeshaushalt?
– für den Steuerzahler?
– für die Kommunen? 

Ein aussagekräftiger Vergleich ist nicht möglich, da es sich bei der Neuorganisation um eine wesentliche Strukturänderung handelte.  
So wurden in alle Direktionen neben den bisherigen Aufgaben der Bezirksregierungen auch Aufgaben früherer Sonderbehörden 
(z. B. im Bereich der Gewerbeaufsicht) eingegliedert. Außerdem sind bestimmte Aufgaben der früheren Bezirksregierungen auf 
andere, teilweise auch neu geschaffene Landesbehörden übergegangen (z. B. im Bereich der Straßenverwaltung und im Bereich des 
Gesundheitswesens sowie der Lebensmittelüberwachung). Daher kann die Frage seitens der Landesregierung nicht beantwortet 
werden. 

 2. Welche Kosteneinsparungen/Mehrkosten wurden bei der ursprünglichen Planung der Reform anhand von Vorgutachten etc.  
prognostiziert bzw. einkalkuliert (bitte aufschlüsseln nach weggefallener Position, geschaffener Position, kalkulierter Ersparnis, ggf. 
kalkulierten Mehrkosten)?

 3. Welche Prognosen hinsichtlich Kosteneinsparungen wurden erreicht?

 4. Welche Prognosen hinsichtlich Kosteneinsparung wurden übertroffen?

 5. Welche Prognosen hinsichtlich Kosteneinsparung wurden verfehlt (bitte jeweils aufschlüsseln)?

Die Expertenkommission zur Vorbereitung der Neuorganisation ist davon ausgegangen, dass durch die Reform im Ausgangsjahr 
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und in den ersten Folgejahren Mehrkosten entstehen. Diese Mehrkosten wurden für die gesamte Neuorganisation (also neben den 
Direktionen auch für das Landesuntersuchungsamt – LUA –) auf 20 Mio. Euro geschätzt.

Gleichzeitig ging man davon aus, dass die Mehrausgaben durch die Minderausgaben infolge des sozialverträglichen Abbaus  
von Stellen innerhalb der nächsten 15 Jahre übertroffen werden würden. Daneben wurden durch die Reform Vollzugsvorteile, 
z. B. durch die Vereinfachung, Straffung und Beschleunigung der Verfahrensabläufe und Entscheidungswege erwartet.

Die Umsetzung wurde in den Jahren 2004, 2007 und 2011 evaluiert. Bei der letzten Evaluierung wurde eine Einsparung von  
285 Stellen ermittelt. Insgesamt wurde festgestellt, dass sich die funktionale Neuorganisation der Mittelinstanz bewährt hat. Je  
länger die Neuorganisation zurückliegt, desto weniger eindeutig lässt sich eine aussagekräftige Kostenbetrachtung im Vergleich 
zum Beginn der Reform im Jahr 2000 vornehmen. Eine exakte Zuordnung von Stellen und die Bezifferung entstandener Voll-
zugsvorteile sind nur noch eingeschränkt möglich, zumal auch die Auswirkung auf weitere Landesbehörden zu prüfen wäre. Im 
Übrigen haben sich auch äußere Rahmenbedingungen (z. B. rechtliche Vorgaben, allgemeine Kosten) verändert.

II. Aufgaben

 6. Wie hat sich die Aufgabenverteilung und Aufgabenstruktur von den ursprünglichen Bezirksregierungen auf die ADD, die Struktur- 
und Genehmigungsdirektionen und die Kommunen verändert?

Die Veränderung der Aufgabenverteilung und Aufgabenstruktur im Rahmen der Neustrukturierung der staatlichen Landesver-
waltung zum 1. Januar 2000 ergibt sich aus dem Landesgesetz zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung (Verwal-
tungsorganisationsreformgesetz – VwORG – Drucksache 13/4168, angenommen mit Änderungen Drucksache 13/4683). Eine um-
fassende Antwort auf die Fragestellung findet sich in diesem Gesetz und der Gesetzesbegründung, auf die insoweit verwiesen wird.

 7. Welche Aufgaben hat die ADD von den ehemaligen Bezirksregierungen übernommen?

Wie in Antwort zu Frage 6 bereits ausgeführt, ergibt sich das Aufgabenspektrum der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
(ADD) aus dem Landesgesetz zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung. Nach § 10 Abs. 1 VwORG übernahm die 
ADD landesweit die bisherigen Aufgaben der Bezirksregierungen in den Bereichen Kommunalaufsicht, kommunale Zuwendun-
gen, Brand- und Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Ordnungswesen, Hoheitssachen, Verteidigungslasten, Soziales, Jugend, 
Familie, Sport und Freizeit, Kulturförderung und Zusammenarbeit mit den Kirchen, Schulaufsicht, öffentliche Finanzhilfe für 
Schulen in privater Trägerschaft, Wirtschaftsrecht, Preisüberwachung, Vergabeprüfstelle, Denkmalschutz und Denkmalpflege, 
Landwirtschaft, Weinbau, ländliche Bodenordnung und Flurbereinigungsplanung.

 8. Welche Aufgaben wurden von der Landesregierung auf die ADD übertragen?

Es wird auf die Antwort zu Frage 6 sowie Artikel 5 Nr. 1, Artikel 6 Nr. 1, Artikel. 27 Nr. 1, Artikel 170, Artikel 233 und 272 des 
Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung verwiesen.

 9. Welche Aufgaben wurden von der ADD auf die Landesregierung übertragen?

Von der (neu geschaffenen) ADD wurden im Rahmen der Neuorganisation keine Aufgaben übertragen. Darüber hinaus wird auf 
die Antwort zu Frage 6 und Artikel 193 des Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung verwiesen.

10. Welche Aufgaben wurden von den Kreisen bzw. kreisfreien Städten auf die ADD übertragen?

Keine.

11. Welche Aufgaben und Verantwortungen wurden mit Auflösung der Bezirksregierungen im direkten Anschluss an die Kreise bzw. 
kreisfreien Städte übertragen?

Es wird auf die Antwort zu Frage 6 und Artikel 100 Nr. 4 des Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesver-
waltung verwiesen.

12. Welche Aufgaben und Verantwortungen wurden nach dem 1. Januar 2000 bis heute, nach Auflösung der Bezirksregierungen, von 
der ADD an die Kreise bzw. kreisfreien Städte übertragen, die zunächst von der ADD übernommen worden sind?

Es wurden folgende Aufgaben übertragen:

Durch das Zweite Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280):

– Ermessenseinbürgerungen nach § 8 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) auf die Verwaltungen der Kreise und der kreisfreien 
Städte (Artikel 1, Änderung der Landesverordnung über die Zuständigkeiten in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten),

– Zuständigkeit für die Geltendmachung des Anspruchs auf Vollziehung einer Auflage nach § 525 Abs. 2 und 2194 Satz 2 des  
Bürgerlichen Gesetzbuches auf die Verwaltungen der Kreise und der kreisfreien Städte (Artikel 26, Änderung des § 4 der 
Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch auf den Gebieten des Vereinsrechts und der 
Vollziehung von Auflagen),

– Zuständigkeit nach der Schulmilch-Beihilfen-Verordnung auf die Verwaltungen der Kreise und kreisfreien Städte (Artikel 39, 
Änderung des § 1 der Landesverordnung über die Zuständigkeit nach der Schulmilch-Beihilfen-Verordnung),
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– Erstattung von Fahrgeldausfällen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personen-
nahverkehr an die Kreisverwaltung Mainz-Bingen in Ingelheim (Artikel 43, Änderung des § 2 der Landesverordnung über  
Zuständigkeiten im Rahmen des Erstattungsverfahrens nach dem SGB IX). 

Außerdem: 

– Die Erstattung von Schülertransportkosten wurde an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz übertragen, die landesweit zuständig 
ist.

– Durch die Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über Zuständigkeiten im Preisrecht vom 29. August  
2016 (GVBl. S. 538) ist die grundsätzliche Zuständigkeit der Kommunen für die Einhaltung der Preisangabenverordnung 
(PAngV) erweitert worden. So sind infolge der Änderungsverordnung für die Überwachung der Einhaltung der PAngV in der 
Werbung und bei Vermittlungen nunmehr auch die kommunalen Ordnungsämter zuständig. Die Zuständigkeit der ADD be-
schränkt sich in diesem Zusammenhang auf die Einhaltung der Regelungen der PAngVO für Verbraucherdarlehen, Werbung 
für Verbraucherdarlehen und Überziehungsmöglichkeiten (§§ 6 bis 6 b PAngV).

13. Welche Aufgaben haben die Struktur- und Genehmigungsdirektionen von den ehemaligen Bezirksregierungen übernommen?

Die Aufgabenzuweisung an die Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGDen) ergibt sich aus §§ 7 Abs. 1 und 8 Abs. 1 VwORG.  
Danach übernahmen die SGDen die bisherigen Aufgaben der Bezirksregierungen in den Bereichen Raumordnung und Landes- 
planung, Bau-, Boden- und Planungsrecht, Enteignungen, Bauaufsicht und Städtebau, Fischereiwesen, Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft, Naturschutz und Landespflege und Immissionsschutzrecht für die in den §§ 7 Abs. 2 und 8 Abs. 2 VwORG  
genannten Gebietskörperschaften.

14. Welche Aufgaben wurden von der Landesregierung auf die Struktur- und Genehmigungsdirektionen übertragen?

Keine. Es wird darüber hinaus auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.

15. Welche Aufgaben wurden von den Struktur- und Genehmigungsdirektionen auf die Landesregierung übertragen?

Von den (neu geschaffenen) SGDen wurden im Rahmen der Neuorganisation keine Aufgaben übertragen. Darüber hinaus wird 
auf die Antwort zu Frage 6 und Artikel 193 des Landesgesetzes zur Reform und Neuorganisation der Landesverwaltung verwiesen. 

16. Welche Aufgaben wurden von den Kreisen bzw. kreisfreien Städte auf die Struktur- und Genehmigungsdirektionen übertragen?

17. Welche Aufgaben und Verantwortungen wurden mit Auflösung der Bezirksregierungen im direkten Anschluss an die Kreise bzw. 
Kreisfreien Städte übertragen?

Keine. Darüber hinaus wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.

18. Welche Aufgaben und Verantwortungen wurden nach dem 1. Januar 2000 bis heute, nach Auflösung der Bezirksregierungen, von 
den Struktur- und Genehmigungsdirektionen an die Kommunen übertragen, die zunächst von den Struktur- und Genehmigungs-
direktionen übernommen worden sind?

Folgende Aufgaben wurden durch das Zweite Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28. September 2010 
(GVBl. S. 280) übertragen:

– Überwachung der Einhaltung der §§ 1 bis 10 Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) bei kleineren Baustellen auf die Ver-
waltungen der verbandsfreien Gemeinden, der Verbandsgemeinden sowie der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte 
(Artikel 20 § 15 Abs. 2 LImSchG).

– Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 15 Heilmittelwerbegesetz (HWG) bei aktiven Medizinprodukten 
im Sinne des § 3 Medizinproduktegesetzes auf die Verwaltungen der Kreise und der kreisfreien Städte (Artikel 28, Änderung des 
§ 1 der Landesverordnung zur Übertragung der Zuständigkeit zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
dem HWG).

– Verschiedene Zuständigkeiten für den Vollzug des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe im nicht gewerblichen Bereich 
auf die Verwaltungen der Kreise und der kreisfreien Städte (Artikel 40, Änderung der Landesverordnung über Zuständigkeiten 
auf dem Gebiet des arbeits- und des technischen Gefahrenschutzes).

19. Welche Unterschiede liegen hinsichtlich der Aufgabenverteilung und der Verantwortung zwischen der ADD und den Struktur- und 
Genehmigungsdirektionen?

Die ADD bündelt als zentrale Mittelbehörde für Rheinland-Pfalz folgende Aufgabenbereiche: kommunale und hoheitliche Auf-
gaben, Soziales (u. a. Denkmalschutz, Kommunalaufsicht, Brand- und Katastrophenschutz, Ordnungswesen, Hoheitsangelegen-
heiten, Soziales, Flüchtlingswesen), Schulen (u. a. Allgemeine Schulverwaltung, Schulaufsicht, Personalverwaltung) sowie Land-
wirtschaft, Weinbau und Wirtschaftsrecht (u. a. Agraraufsicht, Agrarförderung, Ländliche Entwicklung).

Die SGD Nord und die SGD Süd nehmen für den nördlichen bzw. südlichen Teil von Rheinland-Pfalz als Bündelungsbehörden 
Aufgaben in den Bereichen Gewerbeaufsicht (u. a. Immissionsschutz, Technischer Arbeitsschutz, Geräte- und Produktsicherheit, 
Gentechnik, Strahlenschutz), Wasser- und Abfallwirtschaft und Bodenschutz und Raumordnung, Landesplanung, Naturschutz 
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und Bauwesen (u. a. Ausweisung von Naturschutzgebieten, Vollzug der Artenschutzgesetzgebung, brandschutztechnische Bera-
tung, Enteignungen und Entschädigungen) wahr.

20. Gab es bei den ehemaligen Bezirksregierungen ursprünglich eine Weisungsbefugnis eines Ministeriums?

21. Gibt es gegenüber der ADD oder den Struktur- und Genehmigungsdirektionen eine Weisungsbefugnis eines Ministeriums oder  
mehrerer Ministerien?

Weisungsbefugnisse ergeben sich aus der Dienst- und Fachaufsicht. Die Dienstaufsicht erstreckt sich auf den Aufbau, die innere 
Ordnung, den Einsatz und die Verteilung von Personal- und Sachmitteln, die allgemeine Geschäftsführung und die Personalan- 
gelegenheiten einer Behörde. Die Fachaufsicht erstreckt sich auf die rechtmäßige und zweckmäßige Wahrnehmung der fachlichen 
Verwaltungsangelegenheiten der Behörde.

Die Dienstaufsicht über die Bezirksregierungen oblag dem Ministerium des Innern und für Sport (MdI), die Fachaufsicht je nach 
Aufgabengebiet dem zuständigen Fachministerium.

Die Dienst- und Fachaufsicht über die Direktionen ist in § 11 VwORG geregelt. Danach führt das für die allgemeinen Fragen 
der Organisation zuständige Ministerium die Dienstaufsicht über die innere Organisation und allgemeine Geschäftsführung ein-
schließlich des Erlasses von Geschäftsordnungen (§ 11 Abs. 1 und 3 VwORG). Die Dienstaufsicht in organisatorischer Hinsicht 
obliegt somit dem MdI. Nach § 11 Abs. 2 VwORG trifft die jeweils zuständige oberste Landesbehörde die dienst- und arbeitsrecht-
lichen Entscheidungen im Einvernehmen mit dem MdI für das in ihrem Stellenplan ausgewiesene Personal der Direktionen. Die 
Dienstaufsicht hinsichtlich des Fachpersonals obliegt somit grundsätzlich dem jeweils fachlich zuständigen Ressort.

Die Fachaufsicht über die Direktionen obliegt gemäß § 11 Abs. 4 VwORG, wie auch zuvor bei den Bezirksregierungen, der jeweils 
fachlich zuständigen obersten Landesbehörde.

III. Struktur

22. Wie hat sich die Struktur der ADD und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen im Rahmen der Zusammenlegung der Bezirks-
regierungen und in der Folgezeit entwickelt?

Strukturell haben sich bei den Direktionen seit deren Gründung folgende Änderungen ergeben:

ADD:

– Das Referat 25 „Jugend, Familie, Sport und Freizeit“ wurde zum 30. November 2004 aufgelöst, die Aufgaben wurden auf andere 
Referate in der Abteilung 2 verteilt. 

– Zum 1. Januar 2011 wurde die „Spruchstelle für Flurbereinigung“ (Referat 4S) eingerichtet (Aufgabenübergang vom Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau). 

– Zum 1. August 2019 wurde für die Aufgabe „Schulstatistik, Controlling und datenbankgestützte Fachverfahren“ das Referat 39 
eingerichtet. 

SGDen:

– Zur Unterstützung der Direktionsleitung, die als Bevollmächtigte für die Umsetzung des sog. Managementplans der UNESCO 
für das Welterbe Oberes Mittelrheintal verantwortlich zeichnet, wurde im Jahr 2004 bei der SGD Nord eine Projektgruppe 
eingerichtet. 

– Mit Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes vom 28. September 2005 (GVBl. 2005, S. 387) ist das Landespflegegesetz vom 
5. Dezember 1979 (GVBl. 1979, S. 36) außer Kraft getreten. Der Begriff „Landespflege“ wurde durch den Begriff „Naturschutz“ 
ersetzt, die ehemaligen „Oberen Landespflegebehörden“ führen seither die Bezeichnung „Obere Naturschutzbehörden“. Die 
Referatsbezeichnung lautet daher nunmehr „Naturschutz“, die Bezeichnung für die Abteilung 4 demzufolge „Raumordnung, 
Naturschutz, Bauwesen“.

– Zum 28. Dezember 2009 wurde der Einheitliche Ansprechpartner (EAP) bei den SGDen etabliert. Die Einrichtung des EAP 
beruht auf der EU-Dienstleistungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123/EG). 

– Die Staatlichen Gewerbeärzte und der Medizinische Arbeitsschutz wurden im Jahr 2014 in dem neuen Referat 21 b in die 
SGDen eingegliedert (Zuständigkeitsverlagerung vom ehemaligen Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeauf-
sicht – dem jetzigen Landesamt für Umwelt –).

23. Welche Abteilungen aus welchen ehemaligen Bezirksregierungen wurden ursprünglich in der ADD zusammengelegt?

Wie bereits in der Beantwortung der Frage 1 ausgeführt, ist ein direkter Vergleich nicht möglich, da in alle Direktionen neben den 
bisherigen Aufgaben der Bezirksregierungen auch Aufgaben früherer Sonderbehörden eingegliedert wurden. Zudem wurden die 
Aufgaben funktional zugeordnet, teilweise mit landesweiter Zuständigkeit. Bestimmte Aufgaben der früheren Bezirksregierungen 
sind auf andere, teilweise auch neu geschaffene Landesbehörden übergegangen. Dies hatte auch Auswirkungen auf die Gestaltung 
der Aufbauorganisation.
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Die Bezirksregierungen hatten jeweils folgende sechs Abteilungen:

Zentralabteilung

– Abt. 1 – Allgemeine und innere Verwaltung

– Abt. 2 – Unterricht und Kultus

– Abt. 3 – Wirtschaft, Raumordnung und Landesplanung

– Abt. 4 – Forstdirektion

– Abt. 5 – Landwirtschaft und Umwelt

Die neu gegründete ADD hat nur noch vier Abteilungen, die zum Zeitpunkt der Neuorganisation wie folgt benannt waren:

– Abt. 1 – Zentrale Aufgaben

– Abt. 2 – Kommunale und hoheitliche Aufgaben

– Abt. 3 – Schulen

– Abt. 4 – Landwirtschaft, Weinbau, Wirtschaftsrecht

24. Welche Abteilungen welcher ehemaligen Bezirksregierungen wurden ursprünglich in die Struktur- und Genehmigungsdirektionen 
zusammengelegt?

Es wird auf die Antwort zu Frage 23 verwiesen.

Die neu gegründeten SGDen hatten nur noch vier (SGD Nord) bzw. fünf Abteilungen (SGD Süd), die zum Zeitpunkt der Neu-
organisation wie folgt benannt waren:

– Abt. 1 – Zentrale Aufgaben

– Abt. 2 – Gewerbeaufsicht

– Abt. 3 – Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz

– Abt. 4 – Raumordnung, Landespflege, Bauwesen

– Zentralstelle der Forstverwaltung (nur SGD Süd)

25. In welche Abteilungen gliederte sich die ADD im Jahr 2000 ursprünglich auf? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 23 verwiesen.

26. In welche Abteilungen gliedert sich die ADD jetzt auf (bitte nach Veränderungen und Änderungsjahr aufschlüsseln)?

Die ADD gliedert sich weiterhin in die Abteilungen

– Abt. 1 – Zentrale Aufgaben,

– Abt. 2 – Kommunales, Ausländer- und Flüchtlingswesen, Sicherheit und Ordnung, Bevölkerungsschutz.
 (Die Bezeichnungsänderung erfolgte zum 1. November 2019.) 

– Abt. 3 – Schulen,

– Abt. 4 – Landwirtschaft, Weinbau, Wirtschaftsrecht.

27. In welche Abteilungen gliederten sich die Struktur- und Genehmigungsdirektionen im Jahr 2000 ursprünglich auf? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 24 verwiesen.

28. In welche Abteilungen gliedern sich die Struktur- und Genehmigungsdirektionen jetzt auf (bitte nach Veränderungen und Ände-
rungsjahr aufschlüsseln)?

Die SGDen gliedern sich weiterhin in die Abteilungen

– Abt. 1 – Zentrale Aufgaben,

– Abt. 2 – Gewerbeaufsicht,

– Abt. 3 – Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz,

– Abt. 4 – Raumordnung, Naturschutz, Bauwesen (zur Bezeichnungsänderung wird auf die Antwort zu Frage 22 verwiesen).

Im Jahr 2008 wurde die Abteilung 5 der SGD Süd – Zentralstelle der Forstverwaltung – ausgegliedert.
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29. Welche Abteilungen aus welchen Bezirksregierungen sind ersatzlos weggefallen?

Es wird auf die Antwort zu Frage 23 verwiesen.

30. Welche Abteilungen wurden seit Entstehung der ADD und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen neu geschaffen?

Keine.

31. Welche ausgelagerten Dienststellen der ADD und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen gibt es?

Die Direktionen verfügen außerhalb des Hauptsitzes über folgende Dienststellen:

ADD:

– Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil,
– Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Kusel,
– Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Speyer,
– Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier,
– Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige in Ingelheim,
– Außenstelle Schadenregulierungsstelle und Schulaufsicht in Koblenz,
– Außenstelle Schulaufsicht in Neustadt a. d. W.,
– Kampfmittelräumdienst (Leit- und Koordinierungsstelle in Koblenz, Räumgruppen in Koblenz und Worms),
– Lohnstelle ausländische Streitkräfte in Kaiserslautern,
– VOB-Stelle und Kommunale Entwicklung, Sport und Denkmalschutz in Koblenz.

SGD Nord:

– Regionalstelle Gewerbeaufsicht in Idar-Oberstein,
– Regionalstelle Gewerbeaufsicht in Trier,
– Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Montabaur,
– Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Koblenz,
– Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Trier.

SGD Süd:

– Regionalstelle Gewerbeaufsicht in Mainz,
– Regionalstelle Gewerbeaufsicht in Neustadt a. d. W,
– Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Kaiserslautern,
– Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Neustadt a. d. W.,
– Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Mainz,
– Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Deichmeisterei und Neubaugruppe Hochwasserschutz in 

Speyer,
– Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Deichmeisterei in Budenheim.

32. Welche Dienststellen befinden sich am Standort ehemaliger Bezirksregierungsniederlassungen?

Die Dienststellen an den Standorten Koblenz, Neustadt a. d. W. und Trier können der Antwort zu Frage 31 entnommen werden.

33. Welche Dienststellen bzw. Standorte wurden im Zuge der Umstrukturierung in ADD und Struktur- und Genehmigungsdirektionen 
neu geschaffen?

Aus Gründen der regionalen Präsenz wurden für den Bereich der Schulaufsicht der ADD in den Dienststellen der SGDen in Koblenz  
und Neustadt a. d. W. Außenstellen eingerichtet. Darüber hinaus wurden keine neuen Dienststellen geschaffen.

34. Wurden ehemalige Bezirksregierungsstandorte aufgegeben?

Nein.

35. Falls Frage 32 mit „Ja“ beantwortet wurde: Welche Standorte und warum?

Entfällt.

IV. Personal

36. Wie hat sich die Personalstruktur der ADD und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen im Vergleich zu den ursprünglichen 
Bezirksregierungen seit dem Jahr 2000 entwickelt?

Es wird auf die Beantwortung der Fragen 1, 37 bis 40 sowie 42 bis 43 verwiesen.
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37. Wie viel Personal war in der Summe ursprünglich in den Bezirksregierungen beschäftigt?

Gemäß Nr. 4.1.4 der Anlage 5 zu den Bestimmungen zu den §§ 70 bis 80 Landeshaushaltsordnung (Bestimmungen über die Aufbe- 
wahrung von Unterlagen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes Rheinland-Pfalz) sind Kassenanschläge ein-
schließlich der sie begründenden Unterlagen lediglich sechs Jahre aufzubewahren. Daten zur Beantwortung dieser Frage sind daher 
nicht mehr vorhanden.

38. Wie viel Personal wird in der Summe aktuell bei der ADD und in den Struktur- und Genehmigungsdirektionen beschäftigt (bitte 
aufschlüsseln)?

Bei der SGD Süd sind derzeit (Stand: 15. April 2020) insgesamt 507 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei der SGD Nord 448 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und bei der ADD 1 022 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

39. Wie verteilt sich das Personal heute in die unterschiedlichen Gehalts- bzw. Besoldungsgruppen?

Die Verteilung des Personals der Direktionen ergibt sich aus der Tabelle in der Anlage 1 (Stand: 15. April 2020).

40. Wie verteilte sich das Personal zuletzt zur Zeit der Bezirksregierungen (Stand: 1999) auf die einzelnen Gehalts- bzw. Besoldungs- 
gruppen?

Es wird auf die Beantwortung der Frage 37 verwiesen.

41. Gab es im Zuge der Umstrukturierung in ADD und Struktur- und Genehmigungsdirektionen Verschiebungen/Neuzuordnungen 
bei Besoldungsgruppen bei gleichbleibenden Arbeitsaufgaben? Wenn ja, welche (bitte aufschlüsseln)?

Die Umstrukturierung hat veränderte Aufgabengebiete nach sich gezogen. Es besteht keine Deckungsgleichheit zwischen den 
Direktionen und den damaligen Bezirksregierungen. Die Frage kann daher nicht beantwortet werden.

42. Welche Stellen sind an welchen Standorten und in welchen Abteilungen wann seit der Umstrukturierung in ADD und Struktur- 
und Genehmigungsdirektionen geschaffen worden?

43. Welche Stellen wurden an welchen Standorten und in welchen Abteilungen wann seit der Umstrukturierung in ADD und Struktur- 
und Genehmigungsdirektionen gestrichen?

Die Stellen und Haushaltsmittel, die für die Erledigung der den Direktionen übertragenen Aufgaben erforderlich sind, werden 
in den Einzelplänen der jeweils zuständigen obersten Landesbehörden veranschlagt und den Direktionen zur eigenverantwort-
lichen Bewirtschaftung zugewiesen („durchlaufender Haushalt“). Eine standort- und abteilungsbezogene Aufstellung erfolgt des-
halb nicht. Insoweit werden die in den Jahren 2014 bis 2020 durch Kassenanschläge (KA) zugewiesen Stellen in der Anlage 2 nach 
Kapiteln dargestellt.

Die Darstellung der Stellensituation in den Jahren 1999 bis 2015 ist wegen des Ablaufs der in der Antwort zu Frage 37 erwähnten 
Aufbewahrungsfrist nicht mehr möglich.

44. Wie haben sich die Personalkosten seit dem Jahr 2000 in der Summe entwickelt?

Die Entwicklung der Personalkosten der ADD und der SGDn im Zeitraum von 2000 bis 2019 ist der nachfolgenden Tabelle zu 
entnehmen. 

Jahr Personalkosten

2000 94 799 228,13 DM 

2001 143 388 747,28 DM

2002 77 319 716,95 €

2003 79 601 475,99 €

2004 83 373 108,38 €

2005 83 656 589,89 €

2006 83 679 145,52 €

2007 83 588 157,28 €

2008 84 103 905,35 €

2009 87 626 977,25 €

Jahr Personalkosten

2010 87 940 156,25 €

2011 90 011 871,49 €

2012 90 251 547,10 €

2013 89 819 691,99 €

2014 91 797 435,72 €

2015 92 900 071,44 €

2016 99 219 265,68 €

2017 100 289 556,46 €

2018 99 700 241,29 €

2019 103 043 271,34 €
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45. Welche leitenden Positionen sind mit Wegfall der Bezirksregierungen weggefallen?

Es sind alle leitenden Positionen der ehemaligen selbstständigen und nun in die Direktionen eingegliederten Ämter entfallen. Dies 
waren die Staatlichen Ämter für Wasser- und Abfallwirtschaft in Koblenz, Montabaur, Trier, Kaiserslautern, Mainz und Neu-
stadt a. d. W., die Staatlichen Gewerbeaufsichtsämter Idar-Oberstein, Koblenz, Trier, Neustadt a. d. W. und Mainz, die Ämter für 
Verteidigungslasten in Kaiserslautern, Birkenfeld und Koblenz, die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier und das 
Landesdurchgangswohnheim in Osthofen.

Außerdem wurde die Anzahl der Abteilungen und Referate in den neuen Direktionen gegenüber den Bezirksregierungen stark 
verringert. Die Bezirksregierungen hatten jeweils sechs Abteilungen mit 41 Referaten. Die ADD hatte nur noch vier Abteilungen 
mit insgesamt 31 Referaten, die SGD Nord hatte vier Abteilungen mit insgesamt 16 Referaten und die SGD Süd fünf Abteilungen 
mit insgesamt 22 Referaten. Dementsprechend entfielen weitere fünf Abteilungsleitungen und 54 Referatsleitungen.

46. Welche leitenden Positionen sind mit Entstehung von ADD und Struktur- und Genehmigungsdirektionen neu geschaffen worden?

47. Nehmen ADD und/oder Struktur- und Genehmigungsdirektionen Dienstleistungen, insbesondere Beratertätigkeiten von externen 
Anbietern in Anspruch?

48. Falls ja, welche?

Die Direktionen nehmen externe Dienstleistungen in Anspruch, wenn es dafür rechtliche Gründe gibt (z. B. in gerichtlichen 
Verfahren), Spezialwissen und/oder eine besondere Geräteausstattung notwendig ist (z. B. Ingenieurleistungen, IT) oder andere 
wirtschaftliche Überlegungen dafür sprechen.

Die Direktionen nehmen externe Dienstleistungen in folgenden Bereichen in Anspruch:

– Postdienst (Abholung und Frankierung),
– Aktenvernichtung,
– Sicherheitsdienst (u. a. Bewachung Liegenschaft),
– Sozialdienst (u. a. Sozial- und Verfahrensberatung, niedrigschwellige psychosoziale Betreuung),
– Catering,
– Fachkraft für Arbeitssicherheit,
– Betriebsärztlicher Dienst,
– Medizinische Versorgung,
– Reinigung (u. a. Liegenschaft, Wäsche, Bettwäsche),
– Gebührenabrechnung Waschmaschine, Trockner, Herdplatten,
– Prüfung von Krankenhausrechnungen,
– Schädlingsbekämpfung,
– Empfangs-, Telefon- und Schließdienst,
– Wartung und Unterhaltung von TK-Anlagen, Wartung IT-Hardware, Update fachspezifischer Software,
– Vereinzelt – Beauftragung Sachverständiger zur Beurteilung eines Sicherheits- oder Immissionsschutzaspekts (§ 16 Abs. 4 Stör-

fallverordnung),
– Ingenieurleistungen für den staatlichen Wasserbau,
– Ingenieurtechnische und gutachterliche Begleitung von Sanierungen nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (Gesetz zum Schutz 

vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten), Gutachterliche Beurteilung von Spezialfragen durch 
Ingenieurbüros im Rahmen der Durchführung von Zulassungsverfahren (Einzelfälle),

– Biotopbetreuung,
– Juristische Vertretung im Falle von Gerichtsverfahren sowie Beratung bei komplexen rechtlichen Fragestellungen,
– Gentechnische Analysen zum Vollzug des Gentechnikrechts,
– Kraftstoffanalysen zum Vollzug der Zehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,
– Chemische Analysen zum Vollzug der Chemikalien-Verbotsverordnung,
– Geruchsgutachten zum Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,
– Beratungstätigkeit im Zusammenhang mit der Prüfung grundwasserhydraulischer Gutachten in Planfeststellungsverfahren. 
– Durchführung von Moderationsverfahren,
– Öffentlichkeitsveranstaltungen und Workshops,
– Naturschutzfachliche Gutachten und Begutachtungen des landeseigenen Baumbestandes im Rahmen der Verkehrssicherungs-

pflicht,
– Erstellung von Karten zur Ausweisung von Überschwemmungsgebieten und Kartierungen aus besonderem Anlass (z. B. Deich-

unterhaltung, Hydrogeologische Kartierungen),
– Grundwasserbewirtschaftungsbewertungen und -konzepte,
– Wasserspiegellagenberechnungen und Abflussmodelle,
– Grundwasser- und Schadstoff-Monitoring,
– Sachverständige zur Ermittlung von Luftschadstoffen,
– Wertermittlung von Grundstücken, Schadensermittlungen (nach Flutung von Rückhalteräumen),
– Unterstützung und Beratung bei größeren Vergabeverfahren.



9

Landtag Rheinland-Pfalz – 17. Wahlperiode  Drucksache 17/11963

49. Sind einige oder alle dieser Dienstleistungen und/oder Beratertätigkeiten zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit von An-
gestellten der früheren Bezirksregierungen bzw. den Mitarbeitern der ADD/Struktur- und Genehmigungsdirektionen durchgeführt 
worden?

Die Leistungen wurden früher zum Teil mit eigenen Kräften erbracht, beispielsweise in den Bereichen Reinigungsdienst, Emp-
fangs-, Telefon- und Schließdienste, Arbeitssicherheit. Darüber hinaus wird auf die Beantwortung der Fragen 47 und 48 verwiesen.

50. Wie haben sich die Dienstreisekosten seit dem Jahr 2000 entwickelt?

Die Entwicklung der Reisekosten der ADD und SGDen im Zeitraum von 2003 bis 2019 ist der nachfolgenden Tabelle zu ent-
nehmen. Für die Jahre 2000 bis 2002 ist eine Darstellung aufgrund der Umstellungssystematik im Zuge der Neuorganisation nicht 
möglich.

Jahr Reisekosten

2003 570 091,55 €

2004 593 084,15 €

2005 634 440,54 €

2006 645 937,59 €

2007 650 372,68 €

2008 717 653,14 €

2009 696 990,20 €

2010 658 500,99 €

2011 613 759,92 €

2012 571 088,49 €

2013 529 719,54 €

2014 543 615,66 €

2015 553 910,54 €

2016 543 272,33 €

2017 540 583,68 €

2018 548 505,23 €

2019 592 106,07 €

V. Effizienz

51. Welche Maßnahmen bzw. Gesetzesänderungen wurden seit Schaffung der ADD und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen 
für die Zuständigkeitsbereiche der ADD und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen eingeführt bzw. umgesetzt?

52. Welche Einsparungen an Verwaltungs- bzw. Verfahrensschritten konnten durch diese Maßnahmen erzielt werden?

53. Welche zusätzlichen Verwaltungs- bzw. Verfahrensschritte müssen seitdem durchgeführt werden?

Es gab seit dem Jahr 2000 eine Vielzahl von Gesetzen, Gesetzesänderungen und Maßnahmen, die die Zuständigkeiten der Direk-
tionen betrafen. In der Regel beruhen diese auf neuen rechtlichen Regelungen bzw. Rechtsänderungen, die in den amtlichen Ver-
kündungsblättern bekannt gemacht wurden. 

In der Anlage 3 werden wesentliche neue Verwaltungsaufgaben der Direktionen bzw. Regelungen/Maßnahmen, die zu Zuständig-
keitsveränderungen bei den Direktionen führten, aufgelistet. 

Neue, bis dahin von keiner Behörde wahrgenommene Aufgaben, beruhen ganz überwiegend auf Vorgaben des EU-Rechts bzw. 
des Bundes. Einsparungen an Verwaltungs- bzw. Verfahrensschritten sind damit naturgemäß nicht verbunden.

Sofern es sich um geänderte Zuständigkeiten im Rahmen organisatorischer Maßnahmen (Delegation, Zentralisierung, Bündelung) 
handelt, führt dies regelmäßig zu einer effizienteren Aufgabenwahrnehmung. Straffere und transparentere Verfahrensabläufe und 
eine bessere Orts- und Sachnähe der Mittelinstanz steigern auch die Zufriedenheit der Bürger, z. B. im Bereich der Genehmigungs-
verfahren. Bei der Planung organisatorischer Änderungen wird immer auch die Wirtschaftlichkeit bedacht. 

Das Aufführen einzelner Verfahrensschritte ist im Rahmen der Beantwortung einer Großen nicht möglich. Die Veränderung 
einzelner Verfahrensschritte lässt sich vielfach nicht ausschließlich auf eine Regelungsänderung zurückführen. Veränderungen sind 
vielmehr immer im Zusammenhang mit den Gesamtabläufen einer Behörde zu betrachten. Hier sind z. B. auch die technischen 
Veränderungen in den letzten 20 Jahren zu berücksichtigen. 

Im Übrigen wird auf die in der Vorbemerkung erwähnten Berichte zur Aufgabenkritik gemäß § 4 VwORG verwiesen.
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54. Ist mit Schaffung der ADD und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen die Auslagerung von Arbeiten bzw. Aufträgen an  
externe Dienstleister erforderlich geworden bzw. werden Arbeiten an externe Dienstleister ausgegeben?

55. Wenn ja, welche?

Es wird auf die Antworten zu den Fragen 47 und 48 verwiesen.

56. Sofern durch die ehemaligen Bezirksregierungen bzw. die ADD und die Struktur- und Genehmigungsdirektionen externe Dienst-
leister beauftragt wurden bzw. werden, wie haben sich die Kosten entwickelt (bitte Aufschlüsseln nach Jahr und Auftraggeber)?

Im Bereich der klassischen und vergleichbaren privatisierten Dienstleistungen (Postdienst, Aktenvernichtung, Sicherheitsdienst, 
Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst, Reinigung von Liegenschaften und Wäsche, Empfangs-, Telefon- und Schließdienst) 
kann die Kostenentwicklung der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Wegen der in Nr. 4.1.4 der Anlage 5 zu den Be-
stimmungen zu den §§ 70 bis 80 Landeshaushaltsordnung (Bestimmungen über die Aufbewahrung von Unterlagen im Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen des Landes Rheinland-Pfalz) festgelegten Aufbewahrungsfristen liegen Zahlen nur bis zum Jahr 2014 
vor.

ADD SGD Nord SGD Süd

2014 3 118 543 € 277 375 € 164 664 €

2015 12 635 561 € 289 493 € 170 460 €

2016 44 251 738 € 266 246 € 173 607 €

2017 15 031 267 € 255 794 € 206 822 €

2018 11 569 637 € 254 216 € 217 453 €

2019 11 863 848 € 238 011 € 216 569 €

VI. Bezirkstag/Bezirksverband Pfalz

57. Wie hat sich der Bezirkstag Pfalz seit dem Jahr 2000 hinsichtlich Kosten, Personal, Organisation und Aufgaben entwickelt (bitte auf-
schlüsseln)?

Der Bezirkstag ist ein Organ des Bezirksverbands Pfalz (§ 4 der Bezirksordnung für den Bezirksverband Pfalz – BezO). Der Be-
zirkstag wird durch die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Pfalz alle fünf Jahre gewählt. Zuletzt wurde der Bezirkstag 
im Jahr 2019 gewählt. Die Zahl der Mitglieder des Bezirkstags beträgt 29.

Die Aufgaben des Bezirkstags ergeben sich aus § 6 BezO, der Hauptsatzung und seiner Grundsatzbeschlüsse. Der Bezirksverband 
hat die Aufgabe, die von ihm unterhaltenen Einrichtungen und Anstalten sowie sein sonstiges Vermögen zu verwalten (§ 2 BezO).

Seit dem Jahr 2000 neu hinzugekommen sind:

– Stiftung Schuhmuseum Hauenstein (Beteiligung seit 2007).
– Dynamikum Pirmasens (Beteiligung seit 2008).
– Stiftung der TU Kaiserlautern (Beteiligung seit 2008).
– Historama Hornbach (Beteiligung seit 2010).
– Naturpark Pfälzerwald als deutscher Teil des grenzüberschreitenden Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen (Übertra-

gung der Trägerschaft 2014).
– Stiftung Landgestüt Zweibrücken (Beitritt 2018).

Die Entwicklung der Ausgaben des Bezirksverbands für den Zeitraum der Jahre 2000 bis 2019 ergibt sich aus der nachfolgenden 
Auflistung. Hierbei handelt es sich um Daten, die vom Statistischen Landesamt im Rahmen der Jahresrechnungsstatistik sowie der 
Kassenstatistik erhoben wurden.

Jahr Personalkosten Lfd. Sachaufwand

2000 35 558 000 € 8 595 000 €

2001 36 071 000 € 8 674 000 €

2002 36 755 000 € 8 075 000 €

2003 37 235 000 € 8 054 000 €

2004 38 588 000 € 7 063 000 €

2005 39 017 000 € 8 667 000 €

2006 39 163 000 € 8 122 000 €

2007 39 934 000 € 9 121 000 €
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Jahr Personalkosten Lfd. Sachaufwand

2008 41 931 000 € 11 047 000 €

2009 43 019 000 € 10 987 000 €

2010 43 411 000 € 10 666 000 €

2011 43 912 000 € 10 864 000 €

2012 45 884 000 € 10 705 000 €

2013 46 288 000 € 11 278 000 €

2014 48 296 000 € 12 062 000 €

2015 49 380 000 € 11 567 000 €

2016 50 191 000 € 11 882 000 €

2017 51 629 000 € 12 172 000 €

2018 52 091 000 € 10 930 000 €

2019 55 178 000 € 13 400 000 €

58. Wie beurteilt die Landesregierung den Nutzen und das Alleinstellungsmerkmal des Bezirkstags im Vergleich zu den im Jahr 2000 neu 
geschaffenen Strukturen der ADD und der Struktur- und Genehmigungsdirektionen?

Der Bezirkstag Pfalz ist eine durch die Bürgerinnen und Bürger direkt gewählte und damit unmittelbar demokratisch legitimierte 
Vertretungskörperschaft des höheren Kommunalverbands „Bezirksverband Pfalz“. ADD und SGDen sind als Mittelbehörden 
Teil der Landesverwaltung. Ein Vergleich zwischen dem Bezirkstag Pfalz und der ADD und den SGDen ist daher nicht möglich.

Seit über 200 Jahren ist der Bezirksverband Pfalz mit seinem Bezirkstag eine feste Größe als ein höherer Kommunalverband, der 
Aufgaben wahrnimmt, die oberhalb der Ebene der acht Landkreise und acht kreisfreien Städte der Pfalz angesiedelt sind. Diese 
Aufgaben erfüllt er mithilfe von Einrichtungen und Beteiligungen in den Bereichen Kultur, Bildung, Gesundheit, Natur- und 
Verbraucherschutz sowie Energie an verschiedenen Standorten in der Pfalz. Darüber hinaus unterstützt er Projekte im Bereich 
der pfälzischen Geschichte und Volkskunde, Kunst und Kultur, des Fremdenverkehrs und Umweltschutzes. Zudem engagiert er 
sich mit einer lebendigen Gedenk- und Jugendarbeit, mit der Vergabe von Preisen sowie mit besonderen Veranstaltungen für die 
Region und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Als Partner der rund 1,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Pfalz 
hilft, fördert und berät der Bezirksverband Pfalz im sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich. 

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 5 der Kleinen Anfrage – Drucksache 17/11491 – verwiesen.

Roger Lewentz 
Staatsminister
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Anlagen

Anlage 1

ADD:

Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe,  
Einstiegsamt/Gehaltsgruppe

Anzahl

Justizvollzugsobersekretäranwärter/ in A 7 II 2

Regierungssekretäranwärter/in A 6 8

Regierungsinspektoranwärter/in A 9 20

Oberamtsmeister/in A 5 I 1

Regierungssekretär/in A 6 I 1

Regierungssekretär/in A 6 II 11

Justizobersekretär/in A 7 II 1

Justizvollzugsobersekretär/in A 7 II 1

Regierungsobersekretär/in A 7 II 11

Regierungshauptsekretär/in A 8 II 23

Justizvollzugshauptsekretär/in A 8 II 2

Justizvollzugsinspektor/in A 9 II 1

Regierungsinspektor/in A 9 II 30

Vermessungsinspektor/in A 9 II 1

Regierungsinspektor/in A 9 +Z II 14

Vermessungsinspektor/in A 9 +Z II 1

Regierungsinspektor/in A 9 III 37

Brandoberinspektor/in A 10 III 1

Gartenbauoberinspektor/in A 10 III 2

Landwirtschaftsoberinspektor/in A 10 III 2

Regierungsoberinspektor/in A 10 III 43

Bauamtmann/Bauamtfrau A 11 III 2

Brandamtmann/Brandamtfrau A 11 III 2

Gartenbauamtmann/Gartenbauamtfrau A 11 III 4

Landwirtschaftsamtmann/Landwirtschaftsamtfrau A 11 III 5

Lehrer/in A 11 III 1

Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau A 11 III 85

Amtsrat/-rätin A 12 III 66

Brandamtsrat/-rätin A 12 III 5

Gartenbauamtsrat/-rätin A 12 III 1

Landwirtschaftsamtsrat/-rätin A 12 III 7

Vermessungsamtsrat/-rätin A 12 III 3

Baurat/-rätin A 13 III 1

Brandrat/-rätin A 13 III 2

Landwirtschaftsrat/-rätin A13 III 3

Regierungsrat/-rätin A 13 III 42

Vermessungsrat/-rätin A 13 III 1

Brandrat/-rätin A 13+Z III 1

Landwirtschaftsrat/-rätin A 13 IV 1
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Regierungsrat/-rätin A 13 IV 15

Realschullehrer/in A 13 S.L. 1

Rektor/in A13 III 2

Oberlandwirtschaftsrat/-rätin A 14 IV 1

Oberbaurat/-rätin A 14 IV 2

Oberregierungsrat/-rätin A 14 IV 8

Obervermessungsrat/-rätin A 14 IV 1

Regierungsschulrat/-rätin A 14 IV 7

Rektor/in A 14 III 3

Baudirektor/-in A 15 IV 4

Branddirektor/in A 15 IV 1

Landwirtschaftsdirektor/in A 15 IV 2

Regierungsdirektor/in A 15 IV 25

Regierungsschuldirektor/in A 15 IV 8

Vermessungsdirektor/in A 15 IV 1

Studiendirektor/in A 15 IV 4

Rektor/in einer Realschule plus A 15 IV 1

Leitende/r Regierungsdirektor/in A 16 IV 9

Leitende/r Regierungsschuldirektor/in A 16 IV 31

Leitende/r Branddirektor/in A 16 IV 1

Leitende/r Vermessungsdirektor/in A 16 IV 1

Oberstudiendirektor/in A 16 IV 2

Direktor/in IGS A 16 IV 2

Abteilungsdirektor/in B 2 IV 3

Vizepräsident/in B 3 IV 1

Präsident/in B 7 IV 1

Beschäftigte/r E 2 4

Beschäftigte/r E 2Ü 1

Beschäftigte/r E 3 13

Beschäftigte/r E 4 11

Beschäftigte/r E 5 91

Beschäftigte/r E 6 96

Beschäftigte/r E 8 29

Beschäftigte/r E 9a 53

Beschäftigte/r E 9b 54

Beschäftigte/r E 10 30

Beschäftigte/r E 11 31

Beschäftigte/r E 12 6

Beschäftigte/r E 13 7

Beschäftigte/r E 13Ü 3

Beschäftigte/r E 14 4

Beschäftigte/r KR 7 5

FSOZJ 2
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SGD Nord:

Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe,  
Einstiegsamt/Gehaltsgruppe

Anzahl

Anwärter/in 14

Auszubildende 2

Regierungssekretär/in A 6 I 2

Regierungssekretär/in A 6 II 3

Gewerbeobersekretär/in A 7 II 8

Regierungsobersekretär/in A 7 II 1

Gewerbehauptsekretär/in A 8 II 7

Regierungshauptsekretär/in A 8 II 11

Gewerbeinspektor/in A 9 II 6

Regierungsinspektor/in A 9 II 8

Gewerbeinspektor/in A 9+Z II 2

Gewerbeinspektor/in A 9 III 0

Regierungsinspektor/in A 9 III 8

Bauoberinspektor/in A 10 III 1

Gewerbeoberinspektor/in A 10 III 12

Regierungsoberinspektor/in A 10 III 6

Bauamtmann/Bauamtfrau A 11 III 7

Forstamtmann/Forstamtfrau A 11 III 1

Gewerbeamtfrau/Gewerbeamtmann A 11 III 7

Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau A 11 III 19

Forstamtsrat/-rätin A 12 III 3

Bauamtsrat/-rätin A 12 III 20

Gewerbeamtsrat/-rätin A 12 III 12

Amtsrat/-rätin A 12 III 27

Brandrat/-rätin A 13 III 1

Baurat/-rätin A 13 III 7

Gewerberat/-rätin A 13 III 5

Regierungsrat/-rätin A 13 III 12

Baurat/-rätin A 13 IV 3

Biologierat/-rätin A 13 IV 1

Gewerberat/-rätin A 13 IV 1

Regierungsrat/-rätin A 13 IV 5

Oberbaurat/-rätin A 14 IV 4

Obergewerberat/-rätin A 14 IV 4

Oberregierungsrat/-rätin A 14 IV 6

Forstdirektor/in A 15 IV 1

Biologiedirektor/in A 15 IV 2

Medizinaldirektor/in A 15 IV 1

Baudirektor/in A 15 IV 6

Gewerbedirektor/in A 15 IV 3

Regierungsdirektor/in A 15 IV 10

Leitende/r Medizinaldirektor/in A 16 IV 1
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Leitende/r Baudirektor/in A 16 IV 2

Leitende/r Regierungsdirektor/in A 16 IV 2

Abteilungsdirektor/in B 2 IV 3

Vizepräsident/in B 3 IV 1

Präsident/in B 6 IV 1

Beschäftigte/r E 4 4

Beschäftigte/r E 5 40

Beschäftigte/r E 6 28

Beschäftigte/r E 7 5

Beschäftigte/r E 8 13

Beschäftigte/r E 9a 8

Beschäftigte/r E 9 b 5

Beschäftigte/r E 10 17

Beschäftigte/r E 11 31

Beschäftigte/r E 12 16

Beschäftigte/r E 13 3

Beschäftigte/r E 14 5

Beschäftigte/r E 15 2

SGD Süd:

Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe,  
Einstiegsamt/Gehaltsgruppe

Anzahl

Auszubildende 4

Anwärter/in II 2

Anwärter/in III 8

Obersekretär/in A 7 II 3

Hauptsekretär/in A 8 II 14

Inspektor/in A 9 II 8

Inspektor/in A 9 II+Z 3

Inspektor/in A 9 III 8

Oberinspektor/in A 10 III 14

Amtfrau/-mann A 11 III 33

Amtsrätin/-rat A 12 III 54

Rätin/Rat A 13 III 20

Rätin/Rat A 13 III+Z 1

Rätin/Rat A 13 IV 7

Oberrätin/-rat A 14 IV 25

Direktor/in A 15 IV 21

Ltd. Direktor/in A 16 IV 7

Abteilungsdirektor/in B 2 IV 3

Vizepräsident/in B 3 IV 1

Präsident/in B 6 IV 1

Beschäftige/r E 2 3

Beschäftige/r E 3 5

Beschäftige/r E 4 4

Beschäftige/r E 5 62
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Beschäftige/r E 6 43

Beschäftige/r E 7 5

Beschäftige/r E 8 18

Beschäftige/r E 9 a 18

Beschäftige/r E 9 b 12

Beschäftige/r E 10 17

Beschäftige/r E 11 61

Beschäftige/r E 12 5

Beschäftige/r E 13 6

Beschäftige/r E 13 Ü 2

Beschäftige/r E 14 6

Beschäftige/r E 15 2

Beschäftige/r E 15 Ü 1
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Anlage 3

Neue Verwaltungsaufgaben der Direktionen bzw. Regelungen/Maßnahmen, die zu Zuständigkeitsveränderungen bei den Direk-
tionen führten: 

ADD
– Verbindungsstelle europäisches Binnenmarktinformationssystem (IMI), Beratung INTERREG, Projektbetreuung EU-Förder-

programm
– Zentrale Schadenregulierungsstelle – Übernahme der Schadensregulierung aus anderen Ressorts, ständige Ausweitung der Auf-

gaben
– Kommunalaufsicht – Erweiterung der Prüfung und Überwachung wirtschaftlicher Tätigkeit, Intensivierung der Finanzauf-

sicht, Aufsicht über den Bezirksverband Pfalz 
– Neue Förderprogramme im Städtebau (Historische Stadt, aktive Stadtzentren, Modellvorhaben), Förderung Weltkulturerbe 

Limes u. Ä.
– Bundesgartenschau 2011 (zeitlich begrenzt bis 31. Dezember 2011)
– Betriebskostenprüfungen und personelle Ausstattung der integrierten Leitstellen, Förderung Landesfeuerwehrverband u. Ä.
– Gefahrenabwehr – VO Gefährliche Hunde
– Glücksspielaufsicht
– Aufsicht Geldwäschegesetz
– Sozialstationen – Statistik, Anerkennungsverfahren etc.
– Zuwendungen an SED-Haftopfer
– Migrationsförderung
– Zentralstelle Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im nachgeordneten Bereich
– Wirtschaftssicherstellung, Ernährungsnotfallvorsorge (ENV), ENV-Experte für Rheinland-Pfalz
– Anerkennung von Kurorten und Erholungsorten nach dem Kurortegesetz (KOG) u. Ä.
– Spruchstelle für Flurbereinigung
– Veterinärprüfdienst Amtliche Futtermittelkontrolle: Verordnung (EG) Nr. 999/2001; Verordnung (EG) Nr. 178/2002;  

Verordnung (EG) Nr. 1829/2003; Verordnung (EG) Nr. 1830/2003; Verordnung (EG) Nr. 1831/2003; Verordnung (EG)  
Nr. 882/2004, die durch die Verordnung (EU) Nr. 2017/625 aufgehoben und ersetzt wurde; Verordnung (EG) Nr. 183/2005; 
Verordnung (EG) Nr. 152/2009; Verordnung (EG) Nr. 767/2009; Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; EG-Gentechnik-
Durchführungsgesetz; Überwachungs- und Kontrollaufgaben

– Cross Compliance – Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, Organisation von Kontrollen
– Weinrecht – rechtliche Änderungen auf Ebene des Europäischen Rechts mit Auswirkung auf die ADD, wie Einführung eines 

Qualitätsmanagementverfahrens in der Weinüberwachung auf Basis der Verordnungen (EG) Nr. 882/2004 und 178/2002,  
Sicherstellung einer permanenten Notfallerreichbarkeit auch außerhalb der Dienstzeiten auf Basis des AVV Schnellwarn- 
systems, Zuwachs an Aufgaben aufgrund des Verbraucherinformationsgesetzes

– Umsetzung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes - Programm Agrarwirtschaft, 
Umweltmaßnahmen, Landentwicklung (ELER PAUL)

– Personalmanagement Erweiterte Selbstständigkeit von Schulen (PES)
– Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbständigkeit von Schulen (AQS)
– Schulstrukturreform
– Schulbuchausleihe
– Personenstandsrecht – Aufsichtsbehörde für die Standesämter der großen kreisangehörigen und der kreisfreien Städte
– Versammlungsrecht – Delegation einer zuvor vom Ministerium des Innern und für Sport vorzunehmenden Zuständigkeitsfest-

legung an eine Versammlungsbehörde
– Strahlenschutzrecht: Neufassung mit neuen Regelungen zum Notfallschutz
– Ladenöffnungsgesetz Rheinland-Pfalz (LadöffnG) – Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen  

gemäß § 17 LadöffnG
– Zuständigkeit für die Gewährung von freiwilligen Landeszuschüssen an die rheinland-pfälzischen Sozialpädiatrischen Zentren

SGDen
– Einheitlicher Ansprechpartner EU-Dienstleistungsrichtlinie
– Aufsicht Störfallanlagen (sog. Sicherheitspaket) – Verpflichtende Vor-Ort-Störfallinspektionen in Anlagen, die der Störfallver-

ordnung unterliegen (nach einem Überwachungskonzept)
– EG-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG – WRRL), Aufstellung von Maßnahmenprogrammen und Bewirtschaf-

tungsplänen einschließlich der Information und Anhörung der Öffentlichkeit und der Koordination mit anliegenden Ländern 
und Mitgliedsstaaten der EU. Umsetzung bzw. Überwachung der Umsetzung von Maßnahmen. Ermittlung und Festsetzung 
von Überschwemmungsgebieten.

– Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung RLP (LANIS) – Aufbau, Führung, Weiterentwicklung und Doku-
mentation

– 31. BImSchV (Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung organi-
scher Lösemittel in bestimmten Anlagen) – erweiterte Zuständigkeit auf alle Anlagen
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– 32. BImSchV (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung) – teilweiser Vollzug
– Landesentwicklungsprogramm – Zuständigkeit für die Durchführung von Zielabweichungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 

2.b) LPlG)
– Regionale Raumordnungspläne – Zuständigkeit für die Durchführung von Zielabweichungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 

2.b) LPlG)
– Raumordnungspläne (Landesentwicklungsprogramm und regionale Raumordnungspläne) – Durchführung des Monitorings, 

d.h. Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt durch die Umsetzung der Raumordnungspläne und Be-
richtspflicht gegenüber der obersten Landesplanungsbehörde (§ 21 Abs. 2 LPlG)

– Raumordnungsverfahren – Pflicht zur Durchführung einer vorhabenbezogenen Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 17 Abs. 8 
LPlG)

– Aufstellung und Änderung von regionalen Raumordnungsplänen – Durchführung einer Umweltprüfung, Dokumentation in 
einem Umweltbericht (§ 6a LPlG)

– Regionale Raumordnungsberichte – Pflicht zur Erarbeitung im Turnus von fünf Jahren und zur Vorlage bei der obersten Lan-
desplanungsbehörde (§ 14 Abs. 3 LPlG)

– Umsetzung der Regierungsvereinbarung zur Zusammenarbeit in der Großregion – Europäische Raumentwicklung und grenz-
überschreitende Zusammenarbeit 

– NATURA 2000-Gebiete – Erstellung von Bewirtschaftungsplänen, Umsetzung der Maßnahmen
– Geschäftsstelle für die Initiative Baukultur für das Welterbe Oberes Mittelrheintal
– Planfeststellungs- u. Plangenehmigungsverfahren nach Energiewirtschaftsgesetz
– Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (Richtlinie 2007/60/EG) – Erstellung von Hochwassergefahren- und 

-risikokarten, sowie von Hochwasserrisikomanagementplänen
– Umsetzung REACH (Gewerbeaufsicht) – EU-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemi-

scher Stoffe
– EU-Verordnung 765/2008 – Vorgaben zur Marktüberwachung – EU-Schnellmitteilungen, Verbraucherschutz
– Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) – Beginn der Entwicklung und Umsetzung nach dem Arbeitsschutzgesetz
– Zuständigkeit für die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in bergrechtlichen Zulassungsverfahren
– Baufachliche Prüfungen nach ZBau (Baufachliche Ergänzungsbestimmungen für Zuwendungen)
– Umsetzung EU-Industrieemissionsrichtlinie (IED) – Systematische Umweltinspektionen aller nach dem Bundes-Immissions-

schutzgesetz (BImSchG) genehmigungsbedürftiger Anlagen
– Erhebung des Wasserentnahmeentgelts nach dem Wasserentnahmeentgeltgesetz (LWEntG)
– BImSchG – Genehmigung und Überwachung der nur mit Gülle betriebenen Biogasanlagen
– Staatliche Gewerbeärzte, Medizinischer Arbeitsschutz
– Marktüberwachung nach Abfallrecht (Batteriegesetz, Altfahrzeugverordnung, Elektro- u. Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung, 

Verpackungsverordnung)
– Vollzug der Gewerbeabfallverordnung, PCB-/PCT-Abfallverordnung, Altholzverordnung, Biomasseverordnung, EU-Abfall-

statistikverordnung (EG Nr. 2150/2002), Deponieverordnung
– Managementplan für den Umgang mit Wölfen in Rheinland-Pfalz
– 42. BImSchV (Verordnung über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme u. Nassabscheider) 
– 44. BImSchV (Verordnung über mittelgroße Feuerungs- Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen)
– Mutterschutzgesetz/Mutterschutzverordnung Rheinland-Pfalz – Erweiterung der Regelungen auf schwangere und stillende  

Beamtinnen, Studentinnen u. Schülerinnen
– Strahlenschutzgesetz und Strahlenschutzverordnung – grundlegende Änderungen
– Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Gewerbeaufsicht) – Vollzug
– Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz
– Landesumweltinformations- und Landesinformationsfreiheitsgesetz sowie Landestransparenzgesetz
– Gefahrgutrecht – Überwachung der Sicherungsvorschriften nach Kapitel 1.10 des Europäischen Übereinkommens über die 

internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)
– Chemikalien-Ozonschichtverordnung
– Chemikalien-Klimaschutzverordnung 
– Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen
– Heilmittelwerbegesetz – Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
– Gesetz über die Pflegezeit – Zulässigkeitserklärung von Kündigungen
– Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
– PRTR Gesetz zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister und Verordnung (EG)  

Nr. 166/2006)
– Verordnung über die Einsatzbedingungen des fahrenden Personals im interoperablen grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr 

(Eisenbahn-Fahrpersonalverordnung)
– Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung
– Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbständigen Kraftfahrern
– Arbeitsschutzgesetz- Vollzug in Betrieben der Land- und Forstwirtschaft
– Erlaubnisverfahren in der Biostoffverordnung (§ 15 BioStoffV)
– Marktüberwachungsprogramm nach SprengG (Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe)
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– Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) – Funktion der oberen Bodenschutzbe- 
hörde 

– Umsetzung der Cross Compliance VO EG Nr. 1782/2003, 796/2004 u. 73/2009 – vor-Ort-Kontrollen
– Umsetzung Erneuerbare-Energien-Gesetz, Regenerative Energie, Geothermieprojekte, Wasserkraftnutzung
– Landeswassergesetz (LWG) – Genehmigung von Schifffahrtsanlagen
– Vollzug der Grundwasserverordnung (GrwV) 
– Vollzug der Oberflächengewässerverordnung (OGewV)
– Landesweite Verwaltung der Erhebungsplattform Raum+Monitor, – zentrale Kompetenz- und Administrationsstelle
– Umweltschadensgesetz (USchadG) – Umsetzung hinsichtlich Biodiversitäts- und anderer Umweltschäden
– Regionale Koordination der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein
– Strahlenschutzrecht – Neufassung mit neuen Regelungen zum Patientenschutz zum Schutz vor Radon




